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Landkreis Rostock 
- Der Kreiswahlleiter - 
Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 
und der Namen der gewählten Bewerber der Kommunalwahl im 
Landkreis Rostock am 25.05.2014 gemäß 
§ 33 Abs. 4 des Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V (LKWG 
M-V) 
 

1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2014 auf 
Grund der durch den Kreistag des Landkreises Rostock mit Beschluss-Nr. 
32-2-2014 vom 24.09.2014 erfolgten Aufhebung des Wahlergebnisses für 
den Wahlbereich 9 das endgültige Wahlergebnis zur Kreistagswahl des 
Landkreises Rostock vom 25.05.2014 erneut ermittelt und folgende 
Feststellungen getroffen: 

 
1.1. Zahl der Wahlberechtigten   181.658 
1.2. Zahl der Wähler      86.863 
1.3. Zahl der gültigen Stimmen   248.120 
1.4. Zahl der ungültigen Stimmen      7.103 

 
2. Ergebnis der Wahl zum Kreistag 

 
2.1. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen 
Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlagsträgern insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt: 
 

Lfd. 
Nr. 

Wahlvorschlag  
(Partei/Wählergruppe/Einzelbewerbung) 

Zahl der 
gültigen 
Stimmen 

Zahl der 
Sitze 

1. Christlich Demokratische Union Deutschlands 94.986 26 

2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands 46.531 13 

3. DIE LINKE 47.163 13 

4. Bündnis 90/DIE GRÜNEN 13.337 4 

5. Nationaldemokratische Partei Deutschlands 6.977 2 

6. Freie Demokratische Partei 9.091 3 

7. 
AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen 

für Deutschland 
1.975 1 

8. Alternative für Deutschland 9.030 3 

9. Freie Wähler Landkreis Rostock 12.084 3 
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10. Einzelbewerber Broksch 283 0 

11. Einzelbewerber Dr. Dettmann 4.165 1 

12. Einzelbewerber Heinrich 179 0 

13. Einzelbewerber Neick 184 0 

14. Einzelbewerber Nelson 321 0 

15. Einzelbewerber Reincke 904 0 

16. Einzelbewerber Röse 411 0 

17. Einzelbewerber Schroeder 96 0 

18. Einzelbewerber Sell 403 0 

 Zusammen 248.127 69 

2.2. Es sind folgende Bewerber gewählt: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name, Vorname Partei/Wählergruppe/
Einzelbewerber 

Wahl-
bereich 

1. Dalitz, Michael CDU 4 

2. Dethloff, Roland CDU 1 

3. Faix, Peter CDU 5 

4. Griese, Jörg CDU 7 

5. Hackendahl, Veikko CDU 2 

6. Hantel, Matthias CDU 11 

7. Hoffmeister, Katy CDU 3 

8. Ibold, Fred CDU 6 

9. Karl, Rainer CDU 1 

10. Karmoll, Heiko CDU 12 

11. Kölpin, Frank CDU 4 

12. Kröger, Detlef CDU 7 

13. Lochner-Borst, Ilka CDU 8 

14. Minich, Wilfried CDU 10 

15. Potthoff, Theodor CDU 11 

16. Renz, Torsten CDU 9 

17. Schwarz, Lars CDU 8 

18. Semrau, Thorsten CDU 3 

19. Stein, Peter CDU 7 

20. Tessenow, Hans-Uwe CDU 12 

21. Thiemann, Karsten CDU 13 

22. Dr. von Storch, Henning CDU 2 

23. Weimer, Gudrun CDU 6 

24. Wiechmann, Axel CDU 5 

25. Dr. Wolschon, Mathias CDU 13 

26. Zacher, Lars CDU 1 

27. Brandt, Dittmar SPD 4 

28. Czarschka, Birgit SPD 13 

29. da Cunha, Philipp SPD 10 

30. Drese, Stefanie SPD 2 

31. Dr. Heinze, Uwe SPD 9 

32. Kalina, Rudolf SPD 5 

33. Dr. Nieszery, Norbert SPD 12 
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34. Polzin, Hartmut SPD 3 

35. Saemann, Nils SPD 11 

36. Dr. Schmidt, Ernst SPD 6 

37. Schörner, Hans-Georg SPD 8 

38. Schulz, Wolf-Detlef SPD 7 

39. Wiek, Knut SPD 1 

40. Fahed, Lydia DIE LINKE 1 

41. Georgi, Peter DIE LINKE 7 

42. Kirchhainer, Barbara DIE LINKE 6 

43. Dr. Kischel, Erwin DIE LINKE 2 

44. Krone, Susanne DIE LINKE 13 

45. Larisch, Karen DIE LINKE 10 

46. Meihsner, Ingo DIE LINKE 11 

47. Prof. Dr. Methling, Wolfgang DIE LINKE 4 

48. Sauer, Sven DIE LINKE 9 

49. Schmidt, Dörte DIE LINKE 12 

50. Schmidt, Karin DIE LINKE 8 

51. Schwebs, Birgit DIE LINKE 3 

52. Prof. Dr. Tack, Fritz DIE LINKE 5 

53. Borgwald, Christine GRÜNE 3 

54. Bull, Klaus-Michael GRÜNE 4 

55. Jenjahn, Thomas GRÜNE 1 

56. Zöllig, Rüdiger GRÜNE 5 

57. Matischent, Nils NPD 12 

58. Susemihl, Dirk NPD 3 

59. Catalàn, Eduardo FDP 3 

60. Hünecke, Joachim FDP 6 

61. Schwarz, Angelika   (siehe 4.  Nachrücker) FDP 2 

62. Kohlstedt, Matthias AUF 12 

63. Ehrke, Wolfgang AfD 7 

64. Preuß, Torsten AfD 3 

65. Wehrmann, Wolfgang AfD 12 

66. Dubberke, Christine Freie Wähler LRO 4 

67. Precht, Helmut Freie Wähler LRO 8 

68. Schauer, Mathias Freie Wähler LRO 5 

69. Dr. Dettmann, Reinhard Einzelbewerber 11 
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2.3. Die Ersatzpersonen wurden wie folgt gewählt: 
 

Wahlbereich 1: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 
CDU Bartelmann, Andreas 1 

CDU Sorge, Stefan 2 

CDU von Jutrzenka, Sebastian 3 

CDU Hanke, Hans 4 

SPD Gulbis, Johann-Wolfgang 1 

SPD Dietrich, Robert 2 

SPD Hausmann, Peter 3 

SPD Schröder, Philip 4 

SPD Nowak, Dietmar 5 

SPD Wendt, Thomas 6 
SPD Dobner, Christian 7 

DIE LINKE Zühlsdorf, Kirstin 1 

DIE LINKE Gradt, Irene 2 

DIE LINKE Schwarz, Manfred 3 

DIE LINKE Hörnig, Peter 4 

GRÜNE Wiek, Klaus Uwe 1 

GRÜNE Keuer, Heinz 2 

GRÜNE Brost, Claudia 3 

GRÜNE Felgner, Kerstin 4 

GRÜNE Marklein, Steffen 5 
 

Wahlbereich 2: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Wittenburg, Gerhard 1 

CDU Tillmann, Rainer 2 

CDU Krauleidis, Stephan 3 

CDU Frehse, Peter 4 

CDU Derer, Rudi 5 

SPD Drese, Matthias 1 

SPD Wendt, Thomas 2 

SPD Collin, Yann-Christoph 3 

SPD Räth, Mirko 4 

SPD Wolter, Frank 5 

SPD Gensch, Jürgen 6 

SPD Dahlmann, Robert 7 

DIE LINKE Schwarz, Manfred 1 

DIE LINKE Bull, Roland 2 

DIE LINKE Zühlsdorf, Kirstin 3 

DIE LINKE Gradt, Irene 4 

FDP Liehr, Erhardt              (siehe 4.  Nachrücker) 1 

FDP Habel, Bernd 2 

FDP Bader, Bernd 3 

FDP Zerbel, Michaela 4 

FDP Jaeger, Axel 5 

FDP Benkenstein, Petra 6 
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Wahlbereich 3: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Krauleidis, Stephan 1 

CDU Joppich, Rico 2 

CDU Dasenbrook, Heiko 3 
CDU Derer, Rudi 4 

CDU Krüger, Hans-Joachim 5 
CDU Unger, Jörg 6 

SPD Chmiela, Wilhelm 1 

SPD Zeug, Gebhard 2 

SPD Zöllkau, Michael 3 

SPD Schenk, Uwe 4 

SPD Drese, Matthias 5 

SPD Gutzmer, Arno 6 

SPD Collin, Yann-Christoph 7 

DIE LINKE Keding, Friedrich 1 

DIE LINKE Hörnig, Peter 2 

DIE LINKE Losand-Gärber, Gerit 3 

GRÜNE Keuer, Heinz 1 

GRÜNE Wiek, Klaus Uwe 2 

GRÜNE Marklein, Steffen 3 

GRÜNE Brost, Claudia 4 

GRÜNE Wunschik, Hubertus 5 

GRÜNE Felgner, Kerstin 6 

NPD Bethke, Dirk 1 

NPD Petereit, David 2 

NPD Matischent, Monika 3 

NPD Röhr, Stefanie 4 

NPD Wasner, Adrian 5 

FDP Jaeger, Axel 1 

FDP Roubicek, Helfried 2 

FDP Benkenstein, Petra 3 

FDP Dr. h.c. Hausmanns, Wilfried 4 

FDP Jablonski, Uwe 5 

FDP Liehr, Erhardt 6 

FDP Klimt, Norman 7 

AfD Reinagl, Martin 1 

AfD Liesegang, Hans 2 
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Wahlbereich 4: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Kaiser, Leif 1 

CDU Handy, Diana 2 

CDU Wark, Peter 3 

CDU Heinicke, Winfried 4 
CDU Schottowski, Dieter 5 

CDU Hirsch, Christine 6 

SPD Gildemeister, Britta 1 

SPD Ott, Birgit 2 

SPD Stamer, Dirk 3 

SPD Dr. Rudolphi, Gerhard 4 

SPD Dittrich, Michael 5 

DIE LINKE Bahls, Hans-Joachim 1 

DIE LINKE Knischka, Michael 2 

DIE LINKE Hörnig, Peter 3 

DIE LINKE Losand-Gärber, Gerit 4 

GRÜNE Marklein, Steffen 1 

GRÜNE Brost, Claudia 2 

GRÜNE Felgner, Kerstin 3 

GRÜNE Wunschik, Hubertus 4 

GRÜNE Wiek, Klaus Uwe 5 

Freie Wähler LRO Franke, Ole 1 

Freie Wähler LRO Schwagerick, Birgit 2 

Freie Wähler LRO Baade, Stephan 3 

Freie Wähler LRO Stüpmann, Frank 4 

Freie Wähler LRO Rosenthal, Raik 5 

Freie Wähler LRO Loske, Mathias 6 

Freie Wähler LRO Hoff, Peter 7 
 

Wahlbereich 5: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Schingen, Helmut 1 

CDU Grieger, Wolfgang 2 

CDU Dümmel, Gerhard 3 
CDU Hirsch, Christine 4 

CDU Nehls, Ralf 5 
CDU Scheiner, Ralf 6 

SPD Dr. Rudolphi, Gerhard 1 

SPD Strutzberg, René 2 

SPD Lischka, Michael 3 

SPD Hirschmann, Uwe 4 

SPD Lehm, Peggy 5 

SPD Räth, Mirko 6 

DIE LINKE Hörnig, Peter 1 

DIE LINKE Tack-Ender, Norbert 2 

DIE LINKE Losand-Gärber, Gerit 3 

DIE LINKE Gradt, Irene 4 
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GRÜNE Marklein, Steffen 1 

GRÜNE Heidelk, Frank 2 

GRÜNE Hennings, Doris 3 

GRÜNE Lang, Hans-Joachim 4 

GRÜNE Isensee, Moritz 5 

GRÜNE Brost, Claudia 6 
GRÜNE Gäde, Maren 7 

Freie Wähler LRO Schauer, Joachim 1 

Freie Wähler LRO Prehn, Elke 2 

Freie Wähler LRO Gallinat, Volker 3 

Freie Wähler LRO Krohn, Hannelore 4 

Freie Wähler LRO Bornemann-Schneider, Andrea 5 

Freie Wähler LRO Beese, Andreas 6 

Freie Wähler LRO Svensson, René 7 

Freie Wähler LRO Schermer, Ralph 8 
 

Wahlbereich 6: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Krebes, Josef 1 

CDU Schingen, Helmut 2 

CDU Puskeiler, Josef 3 
CDU Semkat, Jan-Hendrik 4 

CDU Vornkahl, Fritz 5 

SPD Müller, Johannes 1 

SPD Hilbrecht, Hannes 2 

SPD Lischka, Michael 3 

SPD Dr. Rudolphi, Gerhard 4 

SPD Hirschmann, Uwe 5 

SPD Strutzberg, René 6 

DIE LINKE Lopens, Holger 1 

DIE LINKE Losand-Gärber, Gerit 2 

DIE LINKE Gradt, Irene 3 

FDP Jablonski, Uwe 1 

FDP Kühndel, Harald 2 

FDP Wunderlich, Detlef 3 

FDP Liehr, Erhardt 4 

FDP vom Baur, Michael 5 

FDP Schütt, Hinrich 6 
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Wahlbereich 7: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Elgeti, Monika 1 

CDU Dr. Chelvier, Benita 2 

CDU Noak, Ursula 3 

CDU Torkler, Heike 4 
CDU Semkat, Jan-Hendrik 5 

SPD Alwardt, Günther 1 

SPD Butterweck, Julia 2 

SPD Lehm, Peggy 3 

SPD Strutzberg, René 4 

DIE LINKE Losand-Gärber, Gerit 1 

DIE LINKE Hörnig, Peter 2 
DIE LINKE Gradt, Irene 3 

AfD Liesegang, Hans 1 

AfD Reinagl, Martin 2 

 
Wahlbereich 8: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Pieper, Andreas 1 

CDU Dr. med. Krüger, Marco 2 

CDU Brandt, Peter 3 
CDU Tschiesche, Jutta 4 

CDU Schink, Günther 5 

CDU Wendt, Elke 6 

CDU Borrmann, Eckhard 7 

SPD Paepcke, Andrea 1 

SPD Kulik, Friedrich-Wilhelm 2 

SPD Schörner, Torsten 3 

SPD Felker, Vera 4 

SPD Ludwig, Manfred 5 

DIE LINKE Dr. Werner, Inge 1 

DIE LINKE Hänsel, Lutz 2 

DIE LINKE Hörnig, Peter 3 

Freie Wähler LRO Awe, Renate 1 

Freie Wähler LRO Dettmann, Jürgen 2 

Freie Wähler LRO Nickel, Detlef 3 

Freie Wähler LRO Lindemann, Walter 4 

Freie Wähler LRO Hoff, Peter 5 

Freie Wähler LRO Baade, Stephan 6 

Freie Wähler LRO Gabbert, Klaus-Dieter 7 

Freie Wähler LRO Riech, Berthold 8 
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Wahlbereich 9: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Brunotte, Andreas 1 

CDU Ohm, Andreas 2 

CDU Puschik, Mathias 3 

CDU Stindl, Thoralf 4 
CDU Brandes-Fittkau, Sabrina 5 

SPD Reimann, Hartmut 1 

SPD Kleinschmidt, Hans-Georg 2 

SPD Burckhardt, Uwe 3 

SPD Kieslich, Alexander 4 

SPD Rudolph, Daniel 5 

DIE LINKE Dr. Werner, Inge 1 

DIE LINKE Müller, Hans 2 
 

Wahlbereich 10: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Brunotte, Andreas 1 

CDU Ohm, Andreas 2 

CDU Stindl, Thoralf 3 
CDU Puschik, Mathias 4 

CDU Brandes-Fittkau, Sabrina 5 

SPD Reimann, Hartmut 1 

SPD Rudolph, Daniel 2 

SPD Kleinschmidt, Hans-Georg 3 

SPD Burckhardt, Uwe 4 

SPD Kieslich, Alexander 5 

DIE LINKE Dr. Werner, Inge 1 

DIE LINKE Müller, Hans 2 
 

Wahlbereich 11: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Bommer, Walter 1 

CDU Dettmann, Hannes 2 

CDU Hellweg, Reinhold 3 

CDU Brunotte, Andreas 4 
CDU Schweder, Wolfgang 5 

CDU Neuwirth, Beate 6 
CDU Conrad, Susann 7 

SPD Dr. Ernstmeyer, Dieter 1 

SPD Hoeft, Herbert 2 

SPD Engel, Reinhard 3 

SPD Klick, Gerald 4 

SPD Luttmann, Frank 5 

SPD Hollstein, Oliver 6 

SPD Köhne, Uwe 7 

SPD Schulz, Burkhard 8 
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DIE LINKE Müller, Hans 1 

DIE LINKE Stanislaus, Horst 2 

DIE LINKE Döffinger, Lothar 3 

DIE LINKE Dr. Werner, Inge 4 
 

Wahlbereich 12: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Fentzahn, Wolfgang 1 

CDU Ruhnau, Nils 2 

CDU Hornung, Jochen 3 

CDU Lange, Kathrin 4 
CDU Griem, Maik 5 

CDU Büttner, Holger 6 
CDU Loeck, Lars-Peter 7 

SPD Eilrich, Frank 1 

SPD Kieslich, Alexander 2 

SPD Kleinschmidt, Hans-Georg 3 

SPD Rudolph, Daniel 4 

SPD Leist, Philipp 5 

DIE LINKE Eisel, Sitah-Viola 1 

DIE LINKE Stanislaus, Horst 2 

DIE LINKE Döffinger, Lothar 3 

NPD Wasner, Adrian 1 

NPD Petereit, David 2 

NPD Matischent, Monika 3 

NPD Röhr, Stefanie 4 

NPD Bethke, Dirk 5 

AUF Bobzien, Marko 1 

AUF Sonnenberg, Ute 2 

AUF Kohlstedt, Gabriele 3 

AUF von Holst, Margarete 4 

AUF Büschkens-Schmidt, Ute 5 

AUF Ziemke, Katja 6 

AUF Oehlke, Wilhelm 7 

AUF Brack, Manfred 8 

AfD Liesegang, Hans 1 

AfD Reinagl, Martin 2 
 

Wahlbereich 13: 
 

Partei/Wählergruppe Name, Vorname Lfd. Nr. 

CDU Vorbeck, Martin 1 

CDU Meyer, Stephan 2 

CDU Matzmohr, Alfred 3 

CDU Schröder, Frank 4 
CDU Brandes-Fittkau, Sabrina 5 

CDU Knoll, Eckhard 6 
CDU Schacht, Wolfgang 7 
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SPD Beck, Burkhard 1 

SPD Müller, Peter 2 

SPD Bissa, Felix 3 

SPD Gutzmer, Arno 4 

SPD Beyer, Heidemarie 5 

SPD Mittag, Philipp 6 

SPD Schleifenbaum, Detlef 7 

 

3. Zu vergebende Sitze sind nicht freigeblieben. 
 
4. Nachrücker 

Im Wahlbereich 2 hat Frau Angelika Schwarz (FDP) mit Schreiben vom 
12.06.2014 gegenüber dem Kreiswahlleiter erklärt, dass sie ihr Mandat gemäß § 
65 Absatz 1 Punkt 1 des LKWG M-V in der zurzeit geltenden Fassung nicht 
annimmt. Somit ist der Sitz gemäß § 46 LKWG M-V auf die nächste 
Ersatzperson des Wahlvorschlages der Partei „Freie Demokratische Partei“ für 
den Wahlbereich 2, Herrn Erhardt Liehr, übergegangen. Dieses wurde im 
Amtsblatt Nr. 16 des Landkreises vom 04. Juli 2014 bereits öffentlich bekannt 
gemacht. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Güstrow, 10.11.2014 
 

 
 
 

 



 
 
2. Jahrgang  14. November 2014  Nummer 25 
 
 

Seite 13 
 
 

 

Kreistag Landkreis Rostock     Güstrow, den 06.11.2014 
Kreisausschuss 
 
 
 
 
 

Einladung zur Sitzung des Kreisausschusses am 19. November 2014 

 
 
Die 3. Sitzung des Kreisausschusses findet am  
 

Mittwoch, den 19. November 2014 
 
statt.  
 
 
Beginn:    16:00 Uhr 
 
Tagungsort:   Raum 3.001, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow 
 
 
Tagesordnung:  
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit  

2. Bestätigung der Tagesordnung 

3. Bestätigung des Protokolls vom 08. Oktober 2014 

4. Schenkung eines Konzertflügels an die Kreismusikschule Bad Doberan  
(Drucksachen Nr.: VI-37-2014) 

5. Zweckgebundene Geldspende zur Anschaffung einer Pedalharfe für die 
Kreismusikschule Güstrow (Drucksachen Nr.: VI-48-2014) 

6. Grundsatzentscheidung zur künftigen Unterbringung der Verwaltung des 

Landkreises Rostock – Variante 1 (Drucksache Nr.: VI-53-2014) 

7. Grundsatzentscheidung zur künftigen Unterbringung der Verwaltung des 

Landkreises Rostock – Variante 2 (Drucksache Nr.: VI-54-2014) 

8. Besetzung des Beirates für Menschen mit Behinderungen und 

Kreisseniorenbeirates des Landkreises Rostock (Drucksachen Nr.: VI-56-

2014) 

9. Diskussion zum Entwurf Änderung der Hauptsatzung des Landkreises 

Rostock (bitte die bereits erhaltenen Unterlagen zur Beratung verwenden) 

10. Sonstiges 
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Nicht-Öffentlicher Teil 
11. Grundstücksangelegenheiten 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Sebastian Constien 
Landrat 
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Kreistag Landkreis Rostock     Güstrow, den 07.11.2014 
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft,  
Verkehr und Kreisentwicklung 
 
 
 
 
 

Information zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Landwirtschaft, 
Verkehr und Kreisentwicklung am 20. November 2014 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit informiere ich Sie, dass der Termin der nächsten geplanten Ausschusssitzung 

am 20. November 2014 entfällt.  

 

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr und 

Kreisentwicklung ist am 22. Januar 2015 geplant.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Peter Stein 
Ausschussvorsitzender 
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Kreistag Landkreis Rostock     Güstrow, den 07.11.2014 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend  
 
 
 
 

Einladung zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, 
Kultur und Jugend am 26. November 2014 

 
 

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Jugend findet 
 
am 

Mittwoch, den 26. November 2014 
 

statt. 
 
Beginn:   16:00 Uhr 
 
Tagungsort:   Berufliche Schule Bad Doberan, Stülower Weg 2, 

18209 Bad Doberan, Lehrrestaurant der Beruflichen 
Schule Bad Doberan  

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Besichtigung der Beruflichen Schule 
2. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit sowie der 

fristgemäßen Ladung 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 06.11.2014 
5. Grundsatzentscheidung zur künftigen Unterbringung der Verwaltung des 

Landkreises Rostock – Variante 1 (Drucksache Nr.: VI-53-2014) 
6. Grundsatzentscheidung zur künftigen Unterbringung der Verwaltung des 

Landkreises Rostock – Variante 2 (Drucksache Nr.: VI-54-2014) 
7. Sonstiges 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dittmar Brandt 
Ausschussvorsitzender 
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Kreistag Landkreis Rostock     Güstrow, den 13.11.2014 
Jugendhilfeausschuss 
 

Einladung zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
26. November 2014 
 

Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am  
 

Mittwoch, den 26. November 2014 
 

statt.  
 
Beginn:   18:00 Uhr 
 
Tagungsort:   Raum 3.111, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow 
 

Tagesordnung:  
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit sowie der 
fristgemäßen Ladung 

2. Bestätigung der Tagesordnung 
3. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 05.11.2014 (wird nachgereicht) 
4. Einwohnerfragestunde 
5. Beschlussvorlage Nr. VI-JHA-5-2014  

Finanzierung der Leistungen Schulsozialarbeit an landkreiseigenen Schulen im 
Haushaltsjahr 2015 

6. Beschlussvorlage Nr. VI-JHA-6-2014  
Finanzierung der Leistung Schulsozialarbeit Schulwerkstatt Teterow im 
Haushaltsjahr 2015 

7. Beschlussvorlage Nr. VI –JHA-7-2014 
Beschluss zur Förderung der Kindertagespflege des Landkreises Rostock im 
Haushaltsjahr 2015 

8. Beschlussvorlage  Nr. VI-JHA-8-2014 
Beschluss zur Förderung der Kindertagesstätten des Landkreises Rostock im 
Haushaltsjahr 2015 

9. Beschlussvorlage  Nr. VI-JHA-9-2014  
Umsetzung des im Leitfaden zur Zusammenarbeit der Kinder-und Jugendhilfe 
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie geforderte Kooperation 

10. Beschlussvorlage  Nr. VI-JHA-10-2014 
Beschluss über die Ergänzung der Prioritätenliste des Landkreises Rostock für 
die Anträge auf Förderung für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder 
unter drei Jahren 
(Die Beschlussvorlagen Nr. 7 – Nr. 10 werden durch das Jugendamt  

      nachgereicht) 
11. Vorbereitung Bildung der Arbeitsgemeinschaften 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez. Dr. Uwe Heinze 
Ausschussvorsitzender 
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Allgemeinverfügung zum „Abbrennen von pyrotechnischen 
Gegenständen“ 

 
 
Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk) wird 
über das vom 02. Januar bis 30. Dezember bestehende Abbrennverbot hinaus am  
31. Dezember und 01. Januar im Landkreis Rostock wie folgt eingeschränkt: 
 

1) Im Abstand von 100 Metern zu reetgedeckten Gebäuden dürfen keine 
pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie 2 verwendet werden. 

 
2) Beim Abschuss von Raketen der Kategorie 2 muss ein Mindestabstand 

von  
200 Metern zu  reetgedeckten Gebäuden eingehalten werden.  

 
3) Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können nach § 46 Ziff. 9 der 

Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) i. V. m. § 41 Abs. 
1 Ziff. 16 und Abs. 2 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz – SprengG) in den derzeit geltenden Fassungen als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden.  

 
4) Nach § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ordne ich 

die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung an. 
 

 
Begründung: 
Bei pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 handelt es sich um das zum 
Jahreswechsel im Handel erhältliche Kleinfeuerwerk, in dem so viel Energie 
gespeichert ist, dass die Feuerwerkskörper Entfernungen von mehreren Metern 
überwinden können und eine erhebliche Licht-, Rauch-, Druck-, Lärm- und 
Bewegungswirkungen erzeugen. 
 
Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen nach § 23 Abs. 2 Satz 2 der 1. 
SprengV am 31. Dezember und 01. Januar eines jeden Jahres von Personen die das 
18. Lebensjahr vollendet haben abgebrannt werden. 
 
Nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 der 1. SprengV kann die zuständige Behörde allgemein 
oder im Einzelfall anordnen, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in 
der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, auch 
am 31. Dezember und am 01. Januar nicht abgebrannt werden dürfen.  
 
Anlässlich des Jahreswechsels wird eine Vielzahl von pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie 2 gezündet. Immer wieder kommt es dabei zu einem 
leichtfertigen Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen und zu einem erheblichen 
Gefahrenrisiko für Personen, aber auch für die beschriebene Bausubstanz.  
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So sind in der Silvesternacht 2008 an der Strandpromenade im Ostseebad 
Kühlungsborn die Dächer zweier reetgedeckter Restaurants durch eine 
Feuerwerksrakete in Brand geraten, in dessen Folge die Gebäude vollständig 
zerstört wurden.  
 
In den Gemeinden des Landkreises Rostock befindet sich eine Vielzahl 
reetgedeckter Gebäude, deren Dachmaterialien ihrer Natur nach besonders leicht 
entflammbar sind. Um Personen- und Sachschäden zu verhindern, ist die Einhaltung 
der unter den Ziffern 1 und 2 der Allgemeinverfügung  aufgeführten Abstandsgebote 
erforderlich. Die Abstandsgebote sind so festgesetzt, wie es der Schutz der 
besonders brandempfindlichen Gebäude erfordert.  
 
Die Anordnung des Abbrennverbots ist geeignet, Schäden durch pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie 2 an der genannten Bausubstanz zu verhindern. Das 
Abbrennverbot erweist sich zudem als erforderlich, da mildere Mittel zur 
Gefahrenabwehr nicht in Betracht kommen. Das Abbrennverbot ist angemessen und 
schränkt den angesprochenen Personenkreis nicht unzumutbar in dessen Rechte 
ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Verbot nur geringfügig in das Recht auf 
die allgemeine Handlungsfreiheit eingreift, während die geschützten Rechtsgüter wie 
die körperliche Unversehrtheit und des Eigentums einen hohen Rang beanspruchen. 
Bei der Abwägung der durch das Abbrennverbot betroffenen Interessen ist das 
Verbot verhältnismäßig. Das öffentliche Interesse, nämlich Personen- und 
Sachschäden zu verhindern, überwiegt das private Interesse am Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern.  
 
Die Allgemeinverfügung entspricht schließlich dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis 
der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Rostock und seiner Gäste. 
 
Begründung der sofortigen Vollziehung: 
Unter Abwägung aller maßgeblichen Umstände ordne ich die sofortige Vollziehung 
der beschränkenden Auflagen nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im öffentlichen 
Interesse an. Ein Erlass der Allgemeinverfügung ohne Anordnung der sofortigen 
Vollziehung wäre angesichts der zu verhindernden Gefahren unwirksam, da ein 
Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung nach § 80 Abs. 1 VwGO grundsätzlich 
aufschiebende Wirkung hat. Dies wiederum hätte zur Folge, dass im Falle der 
Einlegung eines Widerspruchs die Allgemeinverfügung unterlaufen werden kann. Es 
ist daher im öffentlichen Interesse geboten, die sofortige Vollziehung dieser 
Allgemeinverfügung anzuordnen.  
 
Das besondere öffentliche Interesse an der Durchsetzung der Verfügung folgt bereits 
aus den Gründen die zum Erlass der Allgemeinverfügung führten. Der Abwendung 
der Brandgefahr zum Schutz der reetgedeckten Gebäude ist der Vorrang zu geben 
gegenüber dem privaten Interesse des Einzelnen. Dabei überwiegt das Interesse der 
Eigentümer dieser Gebäude vor Brandgefahren durch das Abbrennen von 
pyrotechnischen Gegenständen geschützt zu werden, gegenüber des nur geringfügig 
eingeschränkten Vergnügen, diese Gegenstände ohne Einhaltung der festgesetzten 
Abstandsgebote abzubrennen. 
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Hinweise: 
 
1. In unmittelbarer Nähe z. B. von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-, Alten- und 

Pflegeheimen ist nach § 23 Abs. 1 der 1. SprengV das Abrennen von 
pyrotechnischen Gegenständen verboten. 

 
2. Es dürfen nur pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1 und 2 abgebrannt 

werden, die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zugelassen 
und mit einer Zulassungsnummer (z. B. BAM – P 2 - 0537) gekennzeichnet sind.  
 

3. Der den pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 1 und 2 beigefügten 
Gebrauchsanweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.  

 
4. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen nur Personen überlassen 

werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

Gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 der 1. SprengV ist diese Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu geben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- 
und Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V) gilt die Allgemeinverfügung 
einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landrat des Landkreises Rostock, in 18273 Güstrow, Am Wall 3 - 5, 
einzulegen.  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist der Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO zulässig. 
Er ist beim Verwaltungsgericht Schwerin in 19055 Schwerin, Wismarsche Straße  
323 a, zu stellen. 
 

   Bad Doberan, 10.11.2014 
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Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung – Herr Frank 
Kolbow 
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Öffentliche Bekanntmachung – Satzung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Müritz“ 

 
Auf der Grundlage des § 58 Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl.I 
S.405) in der derzeit geltenden Fassung gibt der Landrat des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte als Aufsichtsbehörde für den Wasser- und Bodenband 
„Müritz“ die nachfolgende Satzung bekannt. 
 

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“ 

 
§ 1 

Name, Sitz, Rechtsform, Verbandsgebiet 
 
(1) Der Verband führt den Namen Wasser und Bodenverband „ Müritz“.  
Er hat seinen Sitz in Röbel. 
Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landrates des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte. 
Der Verband führt das kleine Landessiegel. 
 
(2) Der Verband ist ein auf der Grundlage des § 1 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG M-V) vom 4. August 1992 in der zur Zeit 
geltenden Fassung gegründeter Wasser- und Bodenverband im Sinne des 
Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 in der zur Zeit geltenden 
Fassung. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet 
sich im Rahmen der Gesetze selbst. 
Er dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen der Mitglieder. 
 
(3) Das Verbandsgebiet umfasst das Niederschlagsgebiet-/Einzugsgebiet der 
Gewässer: 
Müritz, jedoch ohne die Gemeinden Torgelow am See, Groß Dratow, Ankershagen, 
Kratzeburg und Schwarz;  
Elde-Quellgebiet; 
Plauer See Ost, jedoch ohne die Gemeinden Ganzlin, Karow, Dobbin-Linstow und 
Hohen Wangelin; 
Fleesensee, jedoch ohne die Gemeinde Hohen Wangelin; 
Kölpinsee, jedoch ohne die Gemeinden Hohen Wangelin und Vollrahtsruhe; 
Dosse im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte; 
Bolter Kanal in der Gemeinde Rechlin; 
Müritz-Havel-Wasserstraße in den Gemeinden Rechlin und Lärz. 

 
Die Flächen der Mitgliedsgemeinden im Verbandsgebiet des Wasser- und 
Bodenverbandes „Müritz“ sind in der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung ist, 
aufgeführt. 
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Für die Mitgliedsgemeinden, die Mitglied in mehreren Wasser- und Bodenverbänden 
sind, sind die Grundstücke, die im Verbandsgebiet des Wasser- und 
Bodenverbandes Müritz liegen, in der   Anlage 2 durch Gemarkungs,- Flur- 
beziehungsweise Flurstücksverzeichnisse näher konkretisiert.  
(4) Das Verbandsgebiet ist als Übersichtskarte in der Anlage 3, die Bestandteil dieser 
Satzung ist, dargestellt.  

 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Der Verband hat folgende Aufgaben: 
 
1. Unterhaltung der in seiner Unterhaltungslast befindlichen Gewässer zweiter 

Ordnung und Unterhaltung und Betrieb der dazugehörenden Anlagen nach 
Maßgabe des § 39 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der zur 
Zeit geltenden Fassung i. V. mit §§ 62 und 63 des Wassergesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 in der zur Zeit 
geltenden Fassung. 

2. Bau und Unterhaltung von Deichen und anderen Anlagen zur Sicherung des 
Hochwasserabflusses, welche im Interesse des Wohls der Allgemeinheit 
erforderlich sind, gemäß § 73 Abs. 1 Nr. 2 LWaG. Die Durchführung der Aufgabe 
richtet sich nach § 72 LWaG. 

3. Ausbau, insbesondere naturnaher Rückbau der Gewässer zweiter Ordnung und 
der dazugehörigen Anlagen nach der Maßgabe des § 67 WHG i.V.m. § 68 LWaG. 

 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind: 
 
1. die im Verbandsgebiet bestehenden Gemeinden für die der Grundsteuerpflicht 

unterliegenden Flächen, 
 
2. die Eigentümer von Grundstücken, die der Grundsteuerpflicht nicht unterliegen. 
 
(2) Die Mitglieder sind in ein Verzeichnis eingetragen, welches vom Verband 
aufgestellt und auf dem Laufenden gehalten wird. 
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§ 4  
Unternehmen, Plan 

 
(1) Zur Durchführung der Gewässerunterhaltung hat der Verband die notwendigen 
Arbeiten an den Gewässern und Anlagen vorzunehmen. Dieses Unternehmen ergibt 
sich aus dem von der Aufsichtsbehörde bestätigten Anlagenverzeichnis, des 
Gewässerunterhaltungsplanes und den Ergebnissen der Gewässerschauen. 
 
(2) Zur Durchführung des Ausbaus hat der Verband die notwendigen Maßnahmen 
zur Herstellung, wesentlichen - insbesondere naturnahen - Umgestaltung und 
Beseitigung der Gewässer und Anlagen vorzunehmen. 

 
 

§ 5  
Verbandsschau 

 
(1) Der Verband führt jährlich eine öffentliche Verbandsschau durch. Der Schauplan 
ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
(2) Das Verbandsgebiet ist in Schaubezirke eingeteilt. Die Schaubezirke sind: 
 

Schaubezirk 1 Malchow 
Schaubezirk 2 Moltzow 
Schaubezirk 3 Rechlin 
Schaubezirk 4 Röbel I 
Schaubezirk 5 Röbel II 
Schaubezirk 6 Waren 

 
(3) Die Verbandsversammlung wählt für jeden Schaubezirk einen Schaubeauftragten 
für den Zeitraum von fünf Jahren. 
Der Vorstand bestimmt die Schauführer. § 45 WVG bleibt unberührt. 
 
(4) Der Vorstand lädt die Schaubeauftragten und die zuständigen Behörden und teilt 
ihnen Ort und Zeit der Schau mit. 
Es wird Wert darauf gelegt, dass möglichst viele im Haupterwerb tätige Landwirte an 
den Schauen teilnehmen. 
Die Schau ist öffentlich. Der Schauplan wird in den amtlichen 
Bekanntmachungsblättern der Städte und Ämter bekannt gemacht. 
 
(5) Bei Verhinderung des Schaubeauftragten übernimmt die Geschäftsführung die 
Schauführung. 
 
(6) Über den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 
Diese ist vom Schaubeauftragten zu unterzeichnen. 
 
(7) Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festgestellter Mängel. 
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§ 6 
Organe 

 
Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 7  
Zusammensetzung und Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) In der Verbandsversammlung ist jedes Mitglied mit einer natürlichen Person 
ständig vertreten. 
Diese Person kann nur ein Mitglied vertreten. Wird das Mitglied nicht durch den 
gesetzlichen Vertreter vertreten, so hat der Vertreter seine Vertretungsbefugnis 
nachzuweisen. 
 
(2) Über die Aufgaben des § 47 WVG hinaus hat die Verbandsversammlung folgende 
Aufgaben: 
1. Entscheidungen über Ausnahmen nach § 8 Abs. 7 Satz 2 dieser Satzung, 
2. Entscheidungen nach § 19 Abs.5 dieser Satzung, 
3. Beschlussfassung über die Mitgliedschaft in anderen Organisationen und 

Vereinigungen. 
4. Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung 

 
 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Verbandsmitglieder mit mindestens zweiwöchiger 
Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen 
bedarf es keiner Frist, in der Ladung ist darauf hinzuweisen. 
Der Verbandsvorsteher lädt ferner die Vorstandsmitglieder und die Aufsichtsbehörde 
ein. 
 
(2) Der Verbandsvorsteher und die Vorstandsmitglieder haben kein Stimmrecht, es 
sei denn, sie vertreten ein Verbandsmitglied. 
 
(3) Die Stimmenzahl entspricht dem Beitragsverhältnis. Jeweils 10 angefangene 
Beitragseinheiten (BE) ergeben eine Stimme. Die BE des Mitgliedes für die 
Ermittlung der Stimmenzahl errechnet sich aus dem Gesamtbeitrag geteilt durch den 
allgemeinen Hebesatz. Kein Mitglied hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel aller 
Mitglieder anwesend und alle rechtzeitig geladen sind.  
 
(5) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmen 
gefasst, soweit diese Satzung nichts anderes vorsieht, Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung. 
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Die einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der JA-Stimmen, die Zahl der NEIN-
Stimmen übersteigt. 
 
(6) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Beschlüsse sind in das 
Beschlussbuch einzutragen. Die Niederschrift und jede Eintragung in das 
Beschlussbuch ist vom Vorsteher und einem Verbandsmitglied zu unterschreiben. 
Die Niederschrift wird jedem Mitglied zugeschickt. 
 
(7) Die Verbandsversammlungen sind nicht öffentlich. Über Ausnahmen entscheidet 
die Verbandsversammlung. 
 
 

§ 9 
Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 7 ehrenamtlich tätigen Personen. Der 
Vorstandsvorsitzende ist der Verbandsvorsteher. Ein Vorstandsmitglied ist 
stellvertretender Verbandsvorsteher. Eine weitere Vertretung im Vorstand findet nicht 
statt. 
 
(2) Vorstandsmitglieder können nur Personen sein, die die Voraussetzung eines 
wählbaren Bürgers zu den Kommunalwahlen im Verbandsgebiet erfüllen.  

 
 

§ 10 
Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 Jahre. 
 
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Beendigung der Amtszeit aus dem Vorstand 
aus, so ist auf der nächsten Sitzung der Verbandsversammlung für den Rest der 
Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. 
 
 

§ 11 
Sitzungen des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstandsvorsitzende lädt die Vorstandsmitglieder mit mindestens 
zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. 
 
(2) Im Jahr sind mindestens drei Sitzungen abzuhalten. 
 
(3) Die Mitarbeiter der Geschäftsführung nehmen an den Sitzungen ohne 
Stimmberechtigung teil. 
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§ 12 
Beschließen im Vorstand 

 
(1) Der Vorstand bildet seinen Willen nach der Mehrheit der Stimmen seiner 
anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 
(2) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorstehers den Ausschlag.   
 
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. 
 
(4) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn er 
zum zweiten Mal wegen desselben Gegenstandes geladen und darauf in dieser 
Ladung hingewiesen worden ist. Beschlüsse können auch in schriftlichen Verfahren 
gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied dem Verfahren widerspricht. 
 
(5) Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Vorsitzenden und 
einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterschreiben ist. 
 
 

§ 13 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder durch 
diese Satzung die Verbandsversammlung berufen ist. 
 
(2) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Verbandes. Er trifft die 
für die Grundsätze der Organisation, der Zusammenarbeit, des Geschäftsgangs und 
der einzelnen Befugnisse des Geschäftsführers verbindliche Regelungen, 
insbesondere durch Geschäftsordnung und Geschäftsverteilungsplan. 
 
 

§ 14 
Geschäftsführung/Dienstkräfte 

 
(1) Der Vorstand hat für die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verbandes 
einen Geschäftsführer zu bestellen. 
 
(2) Der Geschäftsführer ist zuständig für die Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 
(3) Für die Durchführung des Verbandsunternehmens stellt der Vorstand die 
erforderlichen Dienstkräfte ein.  
Die Vergütung richtet sich, außer für geringfügig Beschäftigte, nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des öffentlichen Dienstes (TVöD).  
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§ 15 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes   

 
(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband mit einem weiteren Vorstandsmitglied 
oder dem hauptamtlichen Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich. Der 
Geschäftsführer vertritt den Verband allein für den Bereich der laufenden Verwaltung. 

 
(2) Die Aufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung 
über die jeweilige Vertretungsbefugnis. 

 
(3) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform; sie sind nach der Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden 
Regelungen von dem oder den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für 
ein Geschäft oder für einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so 
bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1. Ist eine Erklärung gegenüber dem 
Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie einem Vorstandsmitglied oder dem 
hauptamtlichen Geschäftsführer gegenüber abgegeben wird. 
 
 

§ 16 
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Reisekosten 

 
(1) Für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhält der Verbandsvorsteher eine 
Aufwandsentschädigung. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder erhalten bei Wahrnehmung ihres Amtes Sitzungsgeld 
und Fahrtkostenerstattung/Wegestreckenentschädigung. 
 
3) Die Schaubeauftragten erhalten bei Wahrnehmung ihres Amtes Schaugeld und 
Fahrtkostenerstattung/Wegestreckenentschädigung. 
 
(4) Die Höhe der Aufwandsentschädigung, des Sitzungsgeldes und Schaugeldes 
werden von der Verbandsversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum 
Haushaltsplan festgesetzt. Die Fahrtkostenerstattung/Wegstreckenentschädigung 
richten sich nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetz (LRKG M-V) in 
der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 17 
Entlastung des Vorstandes  

 
Nach Eingang der Prüfungsbemerkungen der Prüfstelle zur Jahresrechnung stellt der 
Vorstand die Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnungen fest. Er legt sie und den 
Bericht der Prüfstelle mit seiner Stellungnahme der Verbandsversammlung vor. 
Diese beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 
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§ 18 
Verbandsbeiträge 

 
(1) Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Geldbeiträge zu leisten, die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und seiner Verbindlichkeiten und zu seiner ordentlichen 
Haushaltsführung erforderlich sind. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung 
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß zu machen und den Verband bei 
notwendigen Feststellungen zu unterstützen.  
Veränderungen sind jährlich bis zum 30.06. des laufenden Geschäftsjahres dem 
Verband mitzuteilen, damit sie im Folgejahr bei der Veranlagung wirksam werden 
 
(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßen 
Ermessen durch den Verband geschätzt, wenn 
a) das Mitglied die Bestimmungen des Abs. 2 verletzt hat, 
b) es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, den Beitrag des 
Mitgliedes zu  
ermitteln. 
 
 

§ 19 
Beitragsverhältnis   

 
(1) Der Beitrag für die Unterhaltung der Gewässer und Anlagen bemisst sich nach 
der am Verbandsgebiet beteiligten Fläche des Mitglieds und dem Vorteil, den das 
Mitglied von den Verbandsaufgaben hat. Grundlage zur Ermittlung des 
Beitragsverhältnisses der einzelnen Beitragsarten bildet die Veranlagungsregel 
(Anlage 1). Sie ist Bestandteil dieser Satzung. 
Der Mindestbeitrag je Mitglied beträgt eine Beitragseinheit. 
 
(2) Für die Erschwernis der Unterhaltung der Gewässer können besondere Beiträge 
gehoben werden (§ 3 Satz 2 GUVG M-V). Näheres regelt die Veranlagungsregel.  
Die Erhebung von Erschwernisbeiträgen unterbleibt, wenn der Verwaltungsaufwand 
zur Ermittlung der Erschwernisbeiträge unverhältnismäßig hoch im Vergleich 
gegenüber den voraussichtlich zu hebenden Erschwernisbeiträgen ist. 
 
(3) Die Ausbaubeiträge verteilen sich auf die Mitglieder, deren Flächen von der 
Maßnahme bevorteilt werden. Mit der ingenieurtechnischen Vorbereitung der 
Maßnahme sind die bevorteilten Flächen zu ermitteln. 
Diese Flächen werden mit den tatsächlich anfallenden Kosten des Ausbaus 
hektargleich belastet. 
 
(4) Für die Unterhaltung und den Ausbau von Deichen und Schöpfwerken, die nur 
einem Teil der Mitglieder Vorteil gewähren, ist das Beitragsverhältnis aus den 
entstehenden Kosten nach der bevorteilten Fläche je Deich und je Schöpfwerk 
hektargleich zu ermitteln. (siehe Anlage 1, Veranlagungsregel) 
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(5) Zu Beiträgen für den naturnahen Rückbau von Gewässerstrecken und Anlagen 
können, wenn dieser überwiegend ökologischen und landschaftspflegerischen Zielen 
dient, alle Mitglieder herangezogen werden, wenn die Verbandsversammlung 
zustimmt. 
Die Beitragsermittlung erfolgt hektargleich nach den tatsächlich anfallenden Kosten 
der Maßnahme bezogen auf die gesamte Mitgliedsfläche des Verbandes. 
 
 

§ 20 
Beitragsbuch, Hebung 

 
(1) Auf der Grundlage der Veranlagungsregel in Anlage 1 ist ein Beitragsbuch zu 
erstellen. Es enthält die Berechnung der Beitragseinheiten für jedes Mitglied nach  
§ 19 Abs. 1 dieser Satzung. 
 
(2) Der das jeweilige Mitglied betreffende Auszug des Beitragsbuches wird dem 
Mitglied zur Kenntnis übergeben. 
Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einsicht in die seine Belange betreffenden 
Unterlagen zu gewähren. 
 
(3) Das Beitragsbuch wird geändert, wenn sich die ihm zugrunde liegenden 
tatsächlichen oder rechtlichen Umstände geändert haben. 
 
(4) Der Verband hebt die Beiträge der einzelnen Mitglieder anhand des 
Beitragsbuches und der von der Verbandsversammlung beschlossenen 
Beitragssätze durch einen Beitragsbescheid. 
 
(5) Der Anspruch auf den festgesetzten Beitrag entsteht am 1. Januar jeden Jahres. 
Der Beitrag wird vier Wochen nach bekannt werden des Beitragsbescheides fällig. 
 
(6) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen. 
Der Säumniszuschlag beträgt eins vom Hundert des rückständigen Beitrages für 
jeden angefangenen Monat ab sechs Tage nach Fälligkeit. 
 
 

§ 21 
Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge 

 
Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und die Verwaltung des 
Verbandes notwendig ist, erhebt der Verband von den Verbandsmitgliedern 
Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge nach folgendem Maßstab: 
 
1. Für Verwaltungs- und Unterhaltungsleistungen in Höhe eines Drittels des 

Vorjahresbeitrages für die Unterhaltungsleistungen, 
2. Im Bereich der Investitionen für die entsprechende Maßnahme in Höhe eines 

Drittels des Gesamtbeitrages der Maßnahme.  
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§ 22 
Duldungspflichten 

 
(1) Jedes Mitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass der Grundstückseigentümer oder -
nutzer den Aushubboden und das Mähgut aus den Gewässern aufzunehmen, weiter 
zu bearbeiten bzw. zu verwerten hat. 
Dies gilt für Ufergrundstücke, Deiche und sonstige Verbandsanlagen. 
 
(2) In dicht besiedelten Ortslagen fährt der Verband den Aushub und das Mähgut auf 
Antrag und auf Kosten des Mitglieds ab. Der Umfang der Abfuhr ist zwischen dem 
Verband und der Gemeinde im vorab schriftlich festzulegen. 
 
 

§ 23 
Benutzung von Grundstücken für das Unternehmen 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den nach dem Plan 
und dem Mitgliederverzeichnis zum Verband gehörenden Grundstücken 
durchzuführen. 
Er darf die für das Unternehmen nötigen Stoffe (Steine, Erde, Rasen usw.) von 
diesen Grundstücken entnehmen, soweit sie land- und forstwirtschaftlich genutzt 
werden oder Unland oder Gewässer sind, wenn nicht gesetzliche oder 
aufsichtsbehördliche Vorschriften entgegenstehen. 
 
(2) Die Benutzung von Grundstücken, die öffentlichen Zwecken dienen, bedarf der 
Zustimmung der zuständigen Verwaltungsbehörde, soweit sie nicht durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit 
eine Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende 
Maßnahmen ausgeglichen werden kann. 
 
(3) Zur Durchführung seines Unternehmens kann der Verband zweckentsprechende 
Maschinen einsetzen. Die Mitglieder haben dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Maschinen -gleich welcher Art- auf den entsprechenden Grundstücken arbeiten 
können. 
Die entsprechende Baufreiheit ist vom Anlieger zu gewährleisten. Ufergrundstücke 
dürfen nur so bewirtschaftet werden, dass die Unterhaltung der Gewässer nicht 
beeinträchtigt wird. 
Dies gilt auch für Grundstücke an verrohrten Gewässern, sowie für die Zuwegung zu 
Schöpfwerken und anderen Bauwerken die der Verband zu unterhalten hat. 
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§ 24 
Anlagen, die das Verbandsunternehmen berühren 

 
(1) Neben den offenen Gewässern gilt ein beiderseitiger Gewässerrandstreifen 
gemäß Maßgabe des § 38 WHG ab der oberen Böschungskante besonders zu 
schützen. Bei Rohrleitungen richtet sich der Schutzstreifen nach den geltenden 
technischen Regeln (DIN). Bei der Durchführung jeglicher Maßnahmen sind die 
Bestimmungen des § 82 LWaG anzuwenden. Bei Deichen gilt ein 
Deichschutzstreifen gemäß Maßgabe des § 74 LWaG von jeweils 3,00 m ab 
Böschungsfuß besonders zu schützen. 
 
(2) Die Mitglieder haben dafür Sorge zu tragen, dass Grundstückseigentümer oder -
nutzer, deren Grundstück an eine vom Verband zu unterhaltene Anlage grenzt, 
Weidegrundstücke so einfrieden, dass sie das Weidevieh von den Uferstreifen und 
Böschungen fernhalten.  
 
Die Zäune müssen mindestens 0,80 m Abstand von der Böschungsoberkante haben 
und dürfen eine Höhe von 1,00 nicht überschreiten. Sie dürfen die Unterhaltung nicht 
erschweren. Querzäune müssen mit einer Hecköffnung von mindestens 4,00 m 
Durchfahrbreite versehen sein. Der Heckverschluss muss in seiner Handhabung ein 
zügiges Durchführen der Unterhaltung gewährleisten. 
 

 
§ 25 

Satzungsänderung 
 
Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung genügt die Mehrheit der anwesenden 
Stimmen. 
 
Der Beschluss über eine Änderung der Aufgaben des Verbandes bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen. 

 
 

§ 26 
Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen, zu denen der Verband aufgrund von Gesetzen 
oder durch diese Satzung verpflichtet ist, erfolgen in den amtlichen 
Bekanntmachungsblättern der Stadt und der Ämter. 
 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen bzw. Satzungsänderungen 
erfolgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch den Landrat des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte entsprechend § 18 der Hauptsatzung des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte vom 06. Dezember 2011.  
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§ 27 
Schiedsgericht 

 
Für Streitigkeiten über Verbandsangelegenheiten, insbesondere über 
Beitragsangelegenheiten, entscheidet auf schriftlichen Antrag der Parteien das 
Schiedsgericht beim Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Mecklenburg-
Vorpommern. 

 
 

§ 28 
Zustimmung zu Geschäften 

 
Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Aufnahme von 
Darlehen, die über einen Betrag von 50.000,00 Euro hinausgehen. 

 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Die Verbandsversammlung am 01.07.2014 hat gemäß § 47 Abs. 1 Ziffer 2 und § 58 
Abs. 1 WVG diese Satzung beschlossen. 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Röbel/Müritz, den 01.07.2014 
 
 
gez. Dr. Niehoff, Verbandsvorsteher   gez. Hentze, Vorstandsmitglied 
 
 
 
Gemäß § 58 in Verbindung mit § 6 des Wasserverbandsgesetzes genehmige ich die 
vorstehende Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“. 
 
Neubrandenburg, den 07.07.2014 
 
 
gez. Heiko Kärger, Landrat 
 
 
 
Diese Satzung wurde ausgefertigt am: 10.07.2014 
 
 
gez. Dr. Niehoff, Verbandsvorsteher   gez. Hentze, Vorstandsmitglied 
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Anlage 1 
zur Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“ 
 

Veranlagungsregel 
 
Zur Ermittlung der Beitragsverhältnisses für die Unterhaltung von Gewässern 
und Anlagen der zweiten Ordnung 
 
Die Beiträge, die die Mitglieder gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung vom 01.07.2014 zu 
leisten haben, sind durch die Beurteilung des Vorteils zu ermitteln. Sie werden in 
Beitragseinheiten (BE) je Beitragsart ausgedrückt. 
 

I. Gewässerunterhaltung 

 
1. Zuordnung in Beitragsklassen 
Jede Gemeinde wird mit ihrer Gesamtfläche, mit der sie am Verbandsgebiet beteiligt 
ist, einer Beitragsklasse zugeordnet, die sich aus der Dichte der Gewässer zweiter 
Ordnung in Meter pro Hektar (m/ha) dieser Fläche ergibt.  
Flächen der dinglichen Mitglieder unterliegen der Zuordnung zu der jeweiligen 
Beitragsklasse der Gemeinde, in der sich die Flächen befinden. 
 
1.1 Einteilung in Beitragsklassen 
 
Beitragsklasse Gewässerdichte in m pro 

ha 
BE/ha 

Klasse 1 bis 10 m/ha 1,0  

Klasse 2 über 10 m/ha 1,5 
 
2. Zu- und Abschläge nach Nutzungsarten 
 
Flächen, die die Tätigkeit des Verbandes besonders intensivieren, werden mit einem 
Zuschlag zur Beitragseinheit belegt. Flächen, die für die Gewässerunterhaltung von 
Vorteil sind und ökologischen Zielen dienen, erhalten einen Abschlag zur jeweiligen 
BE. 
Die Ermittlung der Nutzungsarten für die Berechnung der Zu- und Abschläge 
ergeben sich im Einzelnen aus den Angaben des Liegenschaftskatasters (ALB) 
gemäß Punkt 2.3 
 
2.1 Zuschläge Übersicht 
 

Nutzungsart gemäß 

Liegenschaftskataster 

Zuschläge zur BE 

Verkehrsflächen  100 vom Hundert 

Gebäude- und Freiflächen 100 vom Hundert 
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2.2 Abschläge Übersicht 
 

Nutzungsart gemäß 

Liegenschaftskataster 

Abschläge zur BE 

Fließgewässer  100 vom Hundert 

Seen und Teiche  50 vom Hundert 

Naturschutzgebiete 50 vom Hundert 

 
Bei Wirkung mehrerer Abschlagsgründe wird der höchste geltend gemacht. 
 
2.3 Zu- und Abschläge nach dem Liegenschaftskataster - ALB – 
 

NA ALB Nutzung ALB Abschläg
e von 
Hundert 

Zuschläg
e von 
Hundert 

21100 Gebäude- und Freifläche   
21010 Gebäude- und Freifläche, Feldvergleich erforderlich  100 
21110 Gebäude- und Freifläche, Öffentliche Zwecke  100 
21130 Gebäude- und Freifläche, Wohnen  100 
21140 Gebäude- und Freifläche, Handel und Dienstleistungen  100 
21170 Gebäude- und Freifläche, Gewerbe und Industrie  100 
21210 Gebäude- und Freifläche, Mischnutzung mit Wohnen  100 
21230 Gebäude- und Freifläche, zu Verkehrsanlagen  100 
21250 Gebäude- und Freifläche, zu Versorgungsanlagen  100 
21260 Gebäude- und Freifläche, zu Entsorgungsanlagen  100 
21270  Gebäude- und Freifläche, Land- und Forstwirtschaft  100 
21280 Gebäude- und Freifläche, Erholung  100 
21290 Gebäude- und Freifläche, ungenutzt  100 
21300 Betriebsfläche   
21310 Betriebsfläche, Abbauland  100 
21320 Betriebsfläche, Halde  100 
21330 Betriebsfläche, Lagerplatz  100 
21340 Betriebsfläche, Versorgungsanlage  100  
21350 Betriebsfläche, Entsorgungsanlage  100  
21360 Betriebsfläche, ungenutzt  100 
21400 Erholungsfläche   
21040 Erholungsfläche, Feldvergleich erforderlich   
21410 Sportfläche   
21420 Grünanlage   
21430 Campingplatz   
21500 Verkehrsfläche   
21510 Straße  100 
21520 Weg  100 
21530 Platz  100 
21540 Bahngelände  100 
21550 Flugplatz  100 
21560 Schiffsverkehr 50  
21580  Verkehrsfläche, ungenutzt  100 

 
 
 
 

21590 Verkehrsbegleitfläche  100 
21600 Landwirtschaftsfläche   
21610 Ackerland   
21620 Grünland   
21630 Gartenland   
21640 Weingarten   
21650 Moor   
21660 Heide   
21670 Obstanbaufläche   
21680 Landwirtschaftliche Betriebsfläche   
21690 Brachland   
21700 Waldfläche   
21070 Waldfläche, Feldvergleich erforderlich   
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21710  Laubwald   
21720 Nadelwald   
21730 Mischwald   
21740 Gehölz   
21760 Forstwirtschaftliche Betriebsfläche   
21800 Wasserfläche   
21080 Wasserfläche, Feldvergleich erforderlich 50  
21810 Fluss 100  
21820 Kanal 50  
21830 Hafen 50  
21840 Bach 100  
21850 Graben 100  
21860 See 50  
21870 Küstengewässer 50  
21880 Teich, Weiher 50  
21890 Sumpf 50  
21900 Flächen anderer Nutzung   
21090 Fläche anderer Nutzung, Feldvergleich erforderlich   
21910 Übungsgelände   
21920 Schutzfläche   
21930 Historische Anlage   
21940 Friedhof   
21950 Unland   

 
3. Besondere Beiträge für die Erschwernis der Unterhaltung der Gewässer gemäß § 19 Abs. 2 der 

Satzung 
3.1 Zuschläge für Abwassereinleitungen 
 Abwassereinleitungen aus Kläranlagen je angefangene 1000 Einwohnerwerte  = 1 BE 
3.2  Zuschläge für Durchlässe im öffentlichen Verkehrsraum 
 a) Durchlässe der Autobahn       = 1 BE 
 b) Durchlässe der Bahn        = 1 BE 
 c) Durchlässe der Bundes,- Landes,- und Kreisstraßen    = 1 BE 
 d) Durchlässe der Gemeindestraßen und öffentlichen Fahrwegen    = 1 BE 
3.3 Mehrkostenberechung durch Einsatz von Handarbeitskräften bei Behinderung der  
 Unterhaltungsarbeiten durch Anlagen in, an, über oder unter den zu unterhaltenden  
 Gewässern. Jährlich anfallenden Mehrkosten können bereits durch die Ermittlung einer 
 durchschnittlichen Mehrkostenpauschale erhoben werden. 
 
II. Deichunterhaltung 
 
Für die Unterhaltung der Deiche ist die Grundlage der Beitragshebung die entstandenen Kosten des 
Vorjahres. Die Beitragshebung ist auf die Flurstücke der bevorteilten Fläche (Fläche im 
Deichpoldergebiet) des jeweiligen  Deiches umzulegen. 
 
III. Schöpfwerksunterhaltung 
 
Für die Unterhaltung und Bedienung der Schöpfwerke ist die Grundlage der Beitragshebung die 
entstandenen Kosten des Vorjahres. Die Beitragshebung ist auf die Flurstücke der bevorteilten Fläche 
(Fläche im Schöpfwerkseinzugsgebiet) des jeweiligen Schöpfwerkes umzulegen. 
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Anlage 2 
zur Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“ 
Flächenverzeichnis der Mitgliedsgemeinden 
 
Gemeinde Gesamte  Gemarkung Flur Flurstücke 

  Gemeindefläche       

  im Verbandsgebiet       

Alt Schwerin x       

Fünfseen x       

Göhren Lebbin x       

Malchow x       

Nossentiner Hütte x       

Penkow x       

Silz x       

Walow x       

Zislow x       

          

Grabowhöfe   Baumgarten   komplett 

Grabowhöfe   Grabowhöfe   komplett 

Grabowhöfe   Louisenfeld   komplett 

Grabowhöfe   Panschenhagen   komplett 

Grabowhöfe   Sommerstorf   komplett 

Grabowhöfe   Sophienhof   komplett 

Grabowhöfe   Klein Vielist 1 65/1 bis 101/1; 244/1 bis 277/1 

Grabowhöfe   Vielist 1 1 bis 42/1; 54/2 bis 74/2 

Grabowhöfe   Vielist 2 bis 4 komplett 

Jabel x       

Klocksin   Klocksin 3 23/1; 24 bis 43/1; 46/2 bis 46/4; 

       47; 49/1; 49/2; 50 bis 52; 53/2;  

       53/3; 54/3; 54/4; 65/1; 65/2; 69/1; 

       78 bis 81; 82/1; 82/2; 83/3; 83/6;  

       84/3 bis 84/6; 85 bis 88; 89/3;  

       89/4; 90  bis 93; 94/2; 94/3; 101;  

       106; 107/1; 118; 119/3; 119/4;  

        120/1; 121/2; 122; 123 

Klocksin   Lütgendorf 2 1/2; 1/3; 11/1; 20/1; 29; 30; 34; 56/2; 56/3;  

       57/1; 62; 68/2; 68/3; 69; 70/1; 75/1; 75/2; 76;  

       78/1; 84; 85/1; 91; 92/1; 97/2; 97/3; 100/1;  

       
104/1; 107; 109/1; 113; 115/1; 116/1; 121; 
122;  

       123/1; 124/1; 125/2; 127/3; 127/5; 128/3 bis 

       128/7; 128/9; 130/1; 132; 133/1; 137; 141;  

       142/3; 142/4; 143; 144/1; 144/2; 145; 146/2;  

       146/3; 150; 153/2 bis 153/4; 156/1; 156/2;  

       158/1; 159/1; 159/2; 159/6 bis 159/9; 160/1;  

       
161/2; 161/3; 161/5; 162/2; 163/2; 163/5; 
165/2;  

       165/4; 166/4; 167/3; 168/1; 168/4; 168/5;  

       169 bis 171; 172/3; 173/1; 174; 177/1; 180;  

       
181/1;181/2;182/1;182/2; 183/1; 183/2; 
184/1;  
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184/2; 185; 186/1; 186/2; 186/3; 187/1; 
187/2;  

       188/2; 188/3; 189; 190 bis 193; 194/1;  

       194/2; 195 bis 198; 200; 202; 203; 204; 209;  

        213; 215 bis 217 

Klocksin  Neu-Sapshagen 1 1/1; 3/1; 9; 12; 13/2; 14/1; 16/1; 

    18; 21; 22/1;  25; 31/1; 34; 38/1; 

    79/1; 80/1; 89/1; 92/1; 93; 96/1; 106/1 

Gemeinde Gesamte   Gemarkung Flur Flurstücke 

  Gemeindefläche       

  im Verbandsgebiet       

Moltzow   Marxhagen 1 1 bis 81; 92 bis 97  

Neu Gaarz x       

          

Buchholz x       

Lärz x       

Melz x       

Priborn x       

Rechlin x       

Vipperow x       

          

Bollewick x       

Bütow x       

Gotthun x       

Groß Kelle x       

Leizen x       

Ludorf x       

Röbel/Müritz x       

Sietow x       

Altenhof x       

Fincken x       

Grabow-Below x       

Kieve x       

Massow x       

Stuer x       

Wredenhagen x        

Zepkow x       

          

Kargow   Federow   komplett 

Kargow   Godow   komplett 

Kargow   Kargow 1 51/1 bis 53/1; 300 bis 400 

      2 300 bis 316; 348; 359 bis 371/2; 

        381/1; 381/2; 384 bis 422; 451; 452;  

      4 1 bis 48; 88; 89/5; 90/5; 91/2; 92/6; 

        93; 94; 95/6; 96/4; 97/1; 98/1; 133/3 

Kargow   Schwarzenhof   komplett 

Kargow   Speck   komplett 

Klink x       

Waren (Müritz)   Alt Falkenhagen 2 78; 79/1; 81; 82/1; 82/2; 82/3; 

        83/1; 83/2 
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Waren (Müritz)   Jägerhof 1 komplett 

Waren (Müritz)   Jägerhof 2 33 bis 36/2; 37/1; 37/4 bis 37/14,  

       37/16 bis 37/22; 38/1; 41/1 bis  

       48; 50; 51;52/1; 52/3; 52/4; 53    

       bis 55/1; 58; 60/2; 60/3; 61 bis 

       69; 71/2; 71/3; 78/1; 78/2; 79/2; 

        79/3; 81/1; 84 bis 89/2 

Waren (Müritz)   Neu Falkenhagen   komplett 

Waren (Müritz)   Schwenzin   komplett 

Waren (Müritz)   Waren 1 bis 30 komplett 

Waren (Müritz)   Waren 32 bis 66 komplett 

Waren (Müritz)   Warenshof   komplett 
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Anlage 3 
zur Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Müritz“ 
 

 


